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___________________________________________________________________
 

Umfang des Versicherungs-
schutzes 

 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 

Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen 
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund  

 
g e s e t z l i c h e r                                                               
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird. 

 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 

wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
 
 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-

vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt 
der Leistung; 

 
 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher-

füllung durchführen zu können; 
 
 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen- 

standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertrags-
leistung geschuldeten Erfolges; 

 
 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 

ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
 
 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 

der Leistung; 
 
 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 

Ersatzleistungen.  
 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Verein-
barung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht pri-
vatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 

Sachschäden entstanden sind; 
 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 

finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwen-
dung. 

 
 
3 Versichertes Risiko 
 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 
 
 (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 

angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 
 
 (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 
Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

 
 (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 

Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversi-
cherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
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gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann 
den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 
kündigen. 

 
 
4 Vorsorgeversicherung 
 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 

entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages so-
fort versichert.  

 
 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-

derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung.  

 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

 
 (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 

angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 

Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf 
den Betrag von EUR 1.000.000 für Personenschäden und 
EUR 500.000 für Sachschäden und – soweit vereinbart – 
EUR 50.000 für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht 
im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen 
festgesetzt sind.  

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 

Risiken  
 
 (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines  

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 
der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht 
unterliegen;  
 

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

 
 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 

unterliegen; 
 
 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 

Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind. 

  
 
5 Leistungen der Versicherung  
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-

pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschä-
digung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch ge-
bunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-
cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abge-
geben oder geschlossen worden sind, binden den Versiche-
rer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 
 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 

zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 
 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-

lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprü-
che zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-

nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm be-
sonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 

das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlen-
den Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung 
dieses Rechts bevollmächtigt. 

 
 
6 Begrenzung der Leistungen  
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 

Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 

Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache 
der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-

tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle einge-
treten ist, wenn diese 

 
- auf derselben Ursache, 
 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
  sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
 
beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-

nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleis-
tung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr 
unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
 nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 

einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-

zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwa-
iger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird 
die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente 
vom Versicherer erstattet.  

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
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der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Ver-
sicherungssumme abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 

Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
7 Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 

vorsätzlich herbeigeführt haben.  
 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 

dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 

Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche  
 
 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 

benannten Personen gegen die Mitversicherten, 
 
 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 

Versicherungsvertrages, 
 
 (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-

rungsvertrages.  
 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
 
 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -
kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge-
schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind). 

 
 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 

der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

 
 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öf-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

 
 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-

schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts ist; 

 
 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 
 
 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-

tern; 
 

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehö-
rigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häusli-
cher Gemeinschaft leben. 

 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat 
oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind.  

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
 
 (1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Be-
arbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) ent-
standen sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren; 

 
 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-

rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren; 

 
 (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind und 
sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwen-
dige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden ge-
troffen hatte. 

 
zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 

 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und 
Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Be-
diensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi-
cherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versi-
cherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag et-
wa mitversicherten Personen. 

 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-

rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung 
liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache 
oder Leistung führt. 
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Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 
7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 

Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch 
VII sind jedoch mitversichert. 

 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
renden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der 
durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird.  

 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten. 

 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken. 

 
7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt-

einwirkung. 
 

Dieser Ausschluss gilt nicht 
 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht- 
risiken 
 
oder 

 
 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 

hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung 
der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 
(Produkthaftpflicht). 

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung     oder Wartung 
von 

 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 
  
- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsge-
setz (UmweltHG-Anlagen); 
  
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden         Be-
stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht  
unterliegen; 
 

 - Abwasseranlagen 
 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind. 

 
7.11    Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 

asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind. 

 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 

oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stof-
fen oder Röntgenstrahlen).  

 
 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf  

 
 (1) gentechnische Arbeiten, 
 
 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
 
 (3) Erzeugnisse, die 
 
 - Bestandteile aus GVO enthalten, 
 
 - aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 
 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 

durch 
 
 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 

handelt, 
 
 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
 
 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-           
 wässer. 
 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 

der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-
ten, soweit es sich handelt um Schäden aus 

 
 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 

Veränderung von Daten, 
 
 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
 
 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
 tausch, 
 
 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 
 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 

oder Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 

Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen.  

 
7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 

Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers re-
sultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch 
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

Beginn des Versicherungsschut-
zes / Beitragszahlung 
 
 

8 Beginn des Versicherungsschutzes  
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Bei-
trag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat. 

 
 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder 

einmaliger Beitrag  
 
9.1 Die erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 

Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-



 
degenia Versicherungsdienst AG  

 
 

Seite 6 von 22 

verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
 

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag. 
 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für 
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintre-
ten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver-
sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat. 

 
 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag  
 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-

stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig. 

 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-

frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 da-
rauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-

frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz. 

 
 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-

gung  
 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 

gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.  

 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform auf-
gefordert worden ist. 

 
 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  
 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen. 

 
 
13 Beitragsregulierung  
 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei-

len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft. 

 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-

mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 
Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-

lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 

auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.  

 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versiche-
rer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
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15 Beitragsangleichung 
 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-

chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe sowie Mietwert berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindest- oder Grundbeiträge unter-
liegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-

kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch-
schnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allge-
meinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer 
gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst 
niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung 
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 

Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu 
verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejah-
resbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten 
Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treu-
händer jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, 
so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zah-
len im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehen-
den Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 

Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
 

Dauer und Ende des  
Vertrages / Kündigung 

 
 
16 Dauer und Ende des Vertrages  
 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 

Zeit abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 

der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Vertrag durch den Versicherungsnehmer zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt 
werden; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein. 

 
 
17 Wegfall des versicherten Risikos 

 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfal-
len, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 

Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben 
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-
fall Kenntnis erlangt. 

 
 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem 
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 

 
 
19 Kündigung nach Versicherungsfall  
 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
 

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde oder 
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird. 

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung 
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.  

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 

sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter 

Unternehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 

besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Ei-
gentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. 

 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 
 - durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 

Frist von einem Monat, 
 
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit  
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode 

 
in Schriftform gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
 
 - der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem   
 Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf  

den Dritten Kenntnis erlangt; 
 

 - der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem   
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Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum  
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen  
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis  
erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufen-

den Versicherungsperiode und wird das Versicherungsver-
hältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungs-
nehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser 
Periode als Gesamtschuldner. 

 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 

durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten 
unverzüglich anzuzeigen.  

 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für al-
le Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräu-
ßerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versiche-
rer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch gemacht hat. 

 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei-
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung 
in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hät-
te zugehen müssen. 

 
 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 

oder Erlass von Rechtsvorschriften  
 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
 
22 Mehrfachversicherung 
 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 

ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht. 

 
 

Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers 

 
 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers  
 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-

erhebliche Umstände 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fra-
gen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 

 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli-
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so be-
handeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt 
oder dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 
 
 (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-

erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, 
weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahr-
heit arglistig entzogen hat. 

 
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der 
Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer. 

 
 (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
 schutz. 
 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvoll-
ständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in die-
sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt 
hat. 

 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 

 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in 
Schriftform kündigen. 

 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zu-
stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er 
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht 
verstrichen ist. 

 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 
und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 23.2 und 
23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzei-
ge kannte. 

 
23.4 Anfechtung 

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb an-
gemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprü-
che erhoben wurden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisun-
gen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für 
den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versi-
cherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -

regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach An-
sicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden. 

 
25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches 
oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er 
dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

 
25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst er-
forderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht.  

 
25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des 
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer 
beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen 
Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechts-
anwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat. 

  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 
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Weitere Bestimmungen 
 
 
27 Mitversicherte Person 
 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü-

che gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 
Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten 
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver-
sicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 

steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich. 

 
 
28 Abtretungsverbot  
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig. 
 
 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  
 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-

rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 
als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-

schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 

Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Zif-
fer 29.2 entsprechende Anwendung. 

 

 
30 Verjährung 
 
30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 

drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht. 

 
 
31 Zuständiges Gericht  
 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-

cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-

punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. 

 
32 Anzuwendendes Recht  
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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II Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur degenia-Tierhalter-
Haftpflichtversicherung  
 
1 Versichert ist 
2 Mitversichert ist 
3 Auslandsaufenthalt 
4 Fortsetzung der Tierhalterhaftpflichtversicherung nach dem 

Tod des Versicherungsnehmers 
5 Vermögensschäden 
6 Gewässerschäden - Restrisiko 
7 Vorsorgeversicherung 
8 Kleine Kraft-, Luft- und Wassersportfahrzeugklausel 
9 Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
10 Pferdehalter-Haftpflichtversicherung 
11 Pferdehalter-Haftpflichtversicherung für Gnadenbrotpferde 
12 Pferdehalter-Haftpflichtversicherung für Ponys, Esel, Maul-

tiere und Maulesel 
13 Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
 
 
1 Versichert  
 
ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB 2008) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Halter der im Versicherungsschein bezeichneten Hunde und / oder 
Pferde. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen 
oder dgl. Zwecke finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 

 
Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müssen zur Beitrags-
berechnung angegeben werden. 

 
2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht  
 
2.1 des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des Versiche-

rungsnehmers; 
 
2.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-

partnerschaft¹ lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-
kinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch 
in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsaus-
bildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder 
Studium -, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und 
dergleichen). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes 
(einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen; 

 
2.3 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; mitversi-

chert sind auch gesetzliche Haftpflichtansprüche des Tierhüters an 
den Versicherungsnehmer. 

 
2.4 von Welpen der versicherten Hunde und Fohlen der versicherten 

Pferde bis zum Alter von zwölf Monaten, sofern sich das versi-
cherte (Mutter-)Tier noch im Besitz des Versicherungsnehmers 
befindet. Ältere Welpen und / oder Fohlen oder bei den Welpen 
und / oder Fohlen, bei denen sich das (Mutter-)Tier nicht mehr im 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet, stellen eine Erweite-
rung im Sinne der Ziffer 3.1 (2) AHB 2008 dar und sind zur Bei-
tragsregulierung gemäß Ziffer 13 AHB 2008 anzumelden; 

 
2.5 aus Schäden durch gewollte und ungewollte Deckakte; 
 
2.6 aus Flurschäden anlässlich des Ausbrechens der versicherten 

Pferde sowie durch Zuchttiere zum Belegen fremder Tiere. 
 
3 Auslandsaufenthalt 
 
3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2008 – die 

gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen, soweit der inländische Wohnsitz und die inländische 
Bankverbindung beibehalten werden. 
 
(1) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall in-
nerhalb Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur  
Sicherstellung von Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen 
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 3 
Promille der Versicherungssumme zur Verfügung.  

 
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. 
 
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße 
oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforde-
rungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 
 
(2) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versi-
cherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei 
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.  
 

4 Fortsetzung der Tierhalter-Haftpflichtversicherung nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers 

 
Für den mitversicherten Ehegatten oder den eingetragenen Le-
benspartner¹ und/oder deren unverheiratete und nicht in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder besteht der be-
dingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des 
Versicherungsnehmers bis zum nächsten Folge-
Beitragsfälligkeitstermin fort. 
 
Wird die nächste Folge-Beitragsrechnung durch den überlebenden 
Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner¹ eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 

 

¹Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-
schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

 
 

5 Mitversicherung von Vermögensschäden  
 
5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 
2008 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind. 

 
5.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  
 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder 
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;  
 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit;  
 
(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;  
 
(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung; 
 
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgän-
gen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung; 
 
(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 
 
(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
 
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-
tenanschlägen;  
 
(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, 
Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
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Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen; 
(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auf-
traggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 
 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen; 
 
(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).  
 

6 Gewässerschäden  
 
6.1 Gewässerschaden-Restrisiko 
 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht 
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. Versi-
cherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Ver-
einbarung gewährt. 
 

6.2 Rettungskosten 
 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, 
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten 
bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2008) 
 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und au-
ßergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, 
als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

 
6.3 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz die-
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeige-
führt haben. 
 

6.4 Gemeingefahren 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindse-
ligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 

7 Vorsorgeversicherung 
 

Abweichend von Ziffer 4 AHB 2008 gelten die vereinbarten Ver-
sicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung 

 
8 Kleine Kraft-, Luft- und Wassersportfahrzeugklausel 
 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, 
Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasser-
sportfahrzeugs oder Kraftfahrtzeuganhängers wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden. 
 
Versichert ist jedoch der Gebrauch von 
 
a) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen; 
 

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und 
eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch 
Hilfs- und Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

 
 
9 Für die Hundehalter-Haftpflichtversicherung gilt Folgendes: 
 
9.1 Tarif basic: 

 
9.1.1 Mietsachschäden 
 
9.1.1.1 Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2008 – ist 

die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden 
einschließlich dazugehöriger Balkone, Terrassen und Loggien und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
9.1.1.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versi-
cherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 
 

9.1.1.3 Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versiche-
rungssummen – je Versicherungsfall 300.000 EUR, jeweils be-
grenzt auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres. Der Selbstbehalt beträgt 20 %, mind. 250 EUR 
max. 1.000 EUR je Schadenereignis. 

 
9.1.2 Nicht mitversichert sind 
 

a) Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz über eine Jagd- 
Haftpflichtversicherung besteht; 
 
b) gefährlichen Hunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen 
und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen. 
 
Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, Ame-
rican Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane 
Corso, Dobermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bor-
deaux Dogge), Fila Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, 
Mastin Espanol, Mastino Napoletano, kaukasischer Owtscharka, 
Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pitbull Terrier 
(American Pitbull), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, 
Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen 
Hunden. 

 
 c) abweichend von Ziffer 2.5 dieser Bestimmung der gewollte und 

ungewollte Deckakt. 
 

d) Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Hundeschauen, 
Turnieren und Rennen / Hundeschlittenrennen einschließlich der 
Vorbereitung dazu (Training). 
 

9.1.3 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung, häusliche Abwässer 
und Rückstau 
 

9.1.3.1 für Sachschäden, die durch häusliche Abwässer und Rückstau 
des Straßenkanals entstehen, besteht Versicherungsschutz – ab-
weichend zu Ziffer 7.14 AHB 2008; 

 
9.1.3.2 der Versicherer beruft sich nicht auf den Einwand der allmähli-

chen Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von 
Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.).  

 
9.1.4 Abweichend von Ziffer 2.4 dieser Bedingungen sind Welpen der 

versicherten Hunde bis zum Alter von sechs Monaten, sofern sich 
das versicherte (Mutter-)Tier noch im Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet, mitversichert.  

 
9.1.5  Ergänzend zu Ziffer 3.1 wird der versicherte Auslandsaufenthalt 

auf drei Monate begrenzt. 
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9.2 Tarif classic: 
 
9.2.1 Mietsachschäden 
 
9.2.1.1 Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2008 – ist 

die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden 
einschließlich dazugehöriger Balkone, Terrassen und Loggien und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
9.2.1.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versi-
cherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 
 

9.2.1.3 Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versiche-
rungssummen – je Versicherungsfall 3.000.000 EUR, jeweils  

  begrenzt auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines  
  Versicherungsjahres.  
 
9.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 

Hundeschauen, Turnieren und Rennen / Hundeschlittenrennen so-
wie den Vorbereitungen hierzu (Training).1 

 
9.2.3 Nicht mitversichert sind 
 

a) Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz über eine Jagd- 
Haftpflichtversicherung besteht; 
 
b) gefährlichen Hunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen 
und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen. 
 
Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, Ame-
rican Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane 
Corso, Dobermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bor-
deaux Dogge), Fila Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, 
Mastin Espanol, Mastino Napoletano, kaukasischer Owtscharka, 
Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pitbull Terrier 
(American Pitbull), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, 
Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen 
Hunden. 

 
 

9.2.4 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung, häusliche Abwässer  
 und Rückstau 

 
9.2.5 für Sachschäden, die durch häusliche Abwässer und Rückstau 

des Straßenkanals entstehen, besteht Versicherungsschutz – ab-
weichend zu Ziffer 7.14 AHB 2008; 

 
9.2.6 der Versicherer beruft sich nicht auf den Einwand der allmähli-

chen Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.). 

 
9.2.7  Ergänzend zu Ziffer 3.1 wird der versicherte Auslandsaufenthalt 

auf zwölf Monate begrenzt. 
 
9.2.8 Falls gesondert vereinbart (classic plus): 

Mietsachschäden an mobilen Gegenständen  
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen,/Inventar 
in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern beträgt die 
Höchstersatzleistung innerhalb der Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
 

                                                           
1 Der durch Einsatz des versicherten Hundes erwirtschaftete Vermögenszuwachs 
(Geld- und Sachpreise) darf max. 6.000 EUR jährlich betragen. 

9.3 Tarif premium: 
 

9.3.1 Mietsachschäden 
 
9.3.1.1 Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2008 – ist 

die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden 
einschließlich dazugehöriger Balkone, Terrassen und Loggien und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
9.3.1.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versi-
cherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 
 

9.3.1.3 Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versiche-
rungssummen – je Versicherungsfall 5.500.000 EUR, jeweils be-
grenzt auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.  

 
9.3.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 

Hundeschauen, Turnieren und Rennen / Hundeschlittenrennen so-
wie den Vorbereitungen hierzu (Training)2. 

 
9.3.3 Nicht mitversichert sind 
 

a) Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz über eine Jagd- 
Haftpflichtversicherung besteht; 
 
b) gefährlichen Hunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen 
und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen. 
 
Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, Ame-
rican Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane 
Corso, Dobermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bor-
deaux Dogge), Fila Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, 
Mastin Espanol, Mastino Napoletano, kaukasischer Owtscharka, 
Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pitbull Terrier 
(American Pitbull), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, 
Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen 
Hunden. 

 
9.3.4 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung, häusliche Abwässer 

und Rückstau 
 

9.3.5 für Sachschäden, die durch häusliche Abwässer und Rückstau 
des Straßenkanals entstehen, besteht Versicherungsschutz – ab-
weichend zu Ziffer 7.14 AHB 2008; 

 
9.3.6 der Versicherer beruft sich nicht auf den Einwand der allmähli-

chen Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.). 

 
9.3.7 Falls gesondert vereinbart (premium plus): 

Mietsachschäden an mobilen Gegenständen  
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen,/Inventar 
in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern beträgt die 
Höchstersatzleistung innerhalb der Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

 
 

                                                           
2 Der durch Einsatz des versicherten Hundes erwirtschaftete Vermögenszuwachs 
(Geld- und Sachpreise) darf max. 6.000 EUR jährlich betragen. 
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9.4 Tarif optimum: 
 

9.4.1 Mietsachschäden 
 
9.4.1.1 Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2008 – ist 

die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden 
einschließlich dazugehöriger Balkone, Terrassen und Loggien und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
9.4.1.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versi-
cherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 
 

9.4.1.3 Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versiche-
rungssummen – je Versicherungsfall 5.500.000 EUR, jeweils be-
grenzt auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.  

 
9.4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 

Hundeschauen, Turnieren und Rennen / Hundeschlittenrennen so-
wie den Vorbereitungen hierzu (Training).3 

 
9.4.3 Nicht mitversichert sind 
 

a) Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz über eine Jagd- 
Haftpflichtversicherung besteht; 
 
b) gefährlichen Hunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen 
und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen. 
 
Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, Ame-
rican Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane 
Corso, Dobermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bor-
deaux Dogge), Fila Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, 
Mastin Espanol, Mastino Napoletano, kaukasischer Owtscharka, 
Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pitbull Terrier 
(American Pitbull), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, 
Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen 
Hunden. 

 
9.4.4 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung, häusliche Abwässer 

und Rückstau 
 

9.4.5 für Sachschäden, die durch häusliche Abwässer und Rückstau 
des Straßenkanals entstehen, besteht Versicherungsschutz – ab-
weichend zu Ziffer 7.14 AHB 2008; 

 
9.4.6 der Versicherer beruft sich nicht auf den Einwand der allmähli-

chen Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.). 

 
9.4.7 Ausfall von Forderungen aus Haftpflicht- 
         ansprüchen (Forderungsausfallversicherung) 
 
9.4.7.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 
 

(1) Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Familienangehörigen oder – soweit ausdrücklich 
vereinbart – dem mitversicherten Partner einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft und dessen mitversicherten Kindern (versicherte 
Personen) Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten geschädigt wird, und die daraus entstandene Schadener-
satzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden 
kann.  

                                                           
3 Der durch Einsatz des versicherten Hundes erwirtschaftete Vermögenszuwachs 
(Geld- und Sachpreise) darf max. 6.000 EUR jährlich betragen. 

 
(2) Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche 
richten sich nach dem Deckungsumfang der Tierhalterhaftpflicht-
versicherung dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches 
Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzan-
sprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder 
–hüter entstanden sind. Nicht versichert sind jedoch Ansprüche 
gegen deliktsunfähige Kinder. 

 
9.4.7.2 Umfang des Versicherungsschutzes 
 

(1) Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbe-
einträchtigung von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen) der versicherten Person, für die der 
Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.  

 
(2) Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusam-
menhang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, 
Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erd-
beben stehen. 

 
9.4.7.3 Örtlicher Geltungsbereich 
 
Im Rahmen der Forderungsausfallversicherung und der Spezial Scha-
denersatzrechtsschutz Versicherung besteht Versicherungsschutz in 
den Mitgliedstaaten der EU, Norwegen und der Schweiz. 
 
9.4.7.4 Erfolglose Vollstreckung 
 

(1) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte 
Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den 
Schädiger im streitigen Verfahren oder vor einem Notar innerhalb 
des örtlichen Geltungsbereichs erwirkt hat und jede sinnvolle 
Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger er-
folglos geblieben ist. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, 
wenn die versicherte Person nachweist, dass  

 
a) entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder 
Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung ge-
führt hat; 
 
b) oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, 
z.B. weil der Schädiger in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat. 

 
9.4.7.5 Entschädigung 
 
Der Versicherer  leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Scha-
denersatzbetrages bis max. 2.000 000 EUR . Die Höchstersatzleistung 
ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. Der Selbstbehalt beträgt 2500 EUR je Schaden-
ereignis. 
 
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Origi-
nal-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unter-
lagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne 
dieser Klausel vorliegt.  
 
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den 
Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer 
abzutreten. 
 
9.4.7.6 Subsidiarität 
 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 
eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden 
Schadenversicherung beansprucht werden kann oder ein Träger der 
Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist oder Leistun-
gen gemäß den Bestimmungen des Opferentschädigungsgesetzes 
erbracht werden. 
 
9.4.7.7 Spezial-Schadenersatzrechtsschutz 
 

(1) Die degenia Versicherungsdienst AG hat für die Versicherten 
der Tierhalter Haftpflichtversicherung einen Rahmenvertrag über 
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eine Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung mit der It-
zehoer Versicherung/Brandgilde abgeschlossen. Diesem Rahmen-
vertrag liegen die unten stehenden Bedingungen zugrunde. Der 
Beitrag für die Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung 
ist in der Prämie für die Tierhalter Haftpflichtversicherung enthal-
ten. Im Falle der Beendigung der Tierhalter Haftpflichtversiche-
rung endet auch der Versicherungsschutz der Spezial-
Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung. 

 
a) Versicherungsnehmerin: 
degenia Versicherungsdienst AG 
 
b) Versichert sind der jeweilige Versicherungsnehmer und die ver-
sicherten Personen einer über die degenia Versicherungsdienst AG 
bestehenden  Privaten -Haftpflichtversicherung 
 
c) Versicherer: 
Itzehoer Versicherung/Brandgilde 
von 1691 Versicherungsverein a.G. 
Itzehoer Platz  
25521 Itzehoe 
Tel.: +49 4821 773-0 
 
(2) Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingungen: 

 
a) Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspru-
ches im Rahmen dieser Ausfalldeckung nicht durch eine ander-
weitig bestehende Rechtsschutzversicherung gedeckt, hält der 
Versicherer eine gerichtliche Durchsetzung nach Prüfung der ein-
gereichten Schadenunterlagen für erforderlich, leitet  der Versi-
cherer die Unterlagen für eine Deckungsprüfung im Schadener-
satz-Rechtsschutz unmittelbar an die Itzehoer Versiche-
rung/Brandgilde weiter. Itzehoer Versicherung/Brandgilde leistet 
Schadenersatzrechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingun-
gen (subsidiäre Deckung), sofern der Streitwert 0 EUR übersteigt. 
Anspruch auf Rechtsschutz besteht von dem ersten Ereignis an, 
durch das der Schaden verursacht wurde, soweit dieses Ereignis 
nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung eintritt.  
 
b) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist des-
sen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste ent-
scheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht 
bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschut-
zes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten 
ist oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum er-
streckt, beendet ist. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als zwei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Ge-
genstand der Versicherung geltend gemacht wird. 
 
(3) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen 
 
a) im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errich-
tung eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang 
mit Bergbauschäden; 

 
b) mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen 
desselben Versicherungsvertrages untereinander, nichtehelicher 
und ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ursächlichen Zu-
sammenhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Been-
digung 

 
c) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im 
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 
 
d) vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen 
Gerichten. 

 
(4) Leistungsumfang 
 
Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen 
Kosten 
 

a) eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe 

der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerich-
tes ansässigen Rechtsanwaltes;  
 
b) des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden sowie die 
Kosten des Gerichtsvollziehers; 
 
c) der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, 
wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, in Höhe von ma-
ximal 2.600 EUR pro Versicherungsfall; 
 
d) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen In-
teressen entstandenen sind, soweit der Versicherte zu deren Erstat-
tung verpflichtet ist; 
 
e) eines Zwangsvollstreckungsschrittes. 
 
f) die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000 
EUR begrenzt. Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte 
Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund meh-
rerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhän-
gen. Der Versicherer trägt nicht  
 
g) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Er-
ledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis ent-
sprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenver-
teilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 
 
h) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels einge-
leitet werden. 
 
i) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht über-
nommen hat; 
j) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 
 
k) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutzversiche-
rer verpflichtet wäre, wenn der Spezial Schadenersatz Rechts-
schutzvertrag nicht bestünde.  

 
Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die ver-
einbarte Versicherungssumme. Zahlungen für die versicherte Person 
aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammen-
gerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechts-
schutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.  
 
Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für 
 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen des Versicherungsnehmers notwendigen schriftlichen Un-
terlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 
 
b) die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers und trägt die 
für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.  

 
(5) Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
 
Der Versicherte hat 
 
aa) mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt 
vollständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel 
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen 
Unterlagen zu beschaffen; 
 
bb) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
 

aaa) vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln 
die Zustimmung des Versicherers einzuholen; 
 
bbb) alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten 
oder die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen könnte. 

 
c) Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von 
Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Erstat-
tung auf den Versicherer über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte auszuhän-
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digen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.  
 
d) Verletzt der Versicherte diese Pflichten, kann der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei werden, es sei denn, die 
Verletzung beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung bleibt der 
Versicherer insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss we-
der auf die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tungen gehabt hat.  
 
e) Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang des für 
den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift 
der Versicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes 
bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt 
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestä-
tigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

 
(6) Stichentscheid 
a) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 

 
aa) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vo-
raussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder 
 
bb) weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, 
 
cc) ist dies der versicherten Person unverzüglich unter Angabe der 
Gründe schriftlich mitzuteilen. 
 
dd) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ziffer a) verneint 
und stimmt die versicherte Person der Auffassung des Versicherers 
nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauf-
tragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, 
diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhält-
nis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf 
Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei 
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage 
erheblich abweicht.  
 
ee) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von min-
destens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 
unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Ziffer dd) abgeben kann. Kommt die versicherte 
Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer 
gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer 
ist verpflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 
 
9.4.7.8 Ausschlussfrist 
 
Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem Schaden-
ersatzrechtschutz verfallen, wenn sie nicht binnen 2 Jahren ab dem 
Versicherungsfall beim Versicherer schriftlich angemeldet worden 
sind. Im Übrigen gelten die AHB sowie die Besonderen Bedingungen 
zur Tierhalterhaftpflichtversicherung. 
 
9.4.8 Falls gesondert vereinbart (optimum plus): 

Mietsachschäden an mobilen Gegenständen  
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen,/Inventar 
in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern beträgt die 
Höchstersatzleistung innerhalb der Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

 
 

10 Für die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung gilt Folgendes: 
 
10.1 Tarif basic 
 
10.1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 10.1.1.1 des Tierhü-

ters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; auch des fremden Rei-
ters, mitversichert sind auch gesetzliche Haftpflichtansprüche des 
Tierhüters / fremden Reiters an den Versicherungsnehmer. 

 

10.1.1.2 an Reitbeteiligungen; 
 
10.1.1.3 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungstellung des 

Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen sowie 
die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 

 
10.1.2 Abweichend von Ziffer 2.5 dieser Bestimmung ist der gewollte 

und ungewollte Deckakt nicht versichert. 
 
10.1.3 Abweichend von Ziffer 2.4 dieser Bedingungen sind Fohlen der 

versicherten Pferde bis zum Alter von sechs Monaten, sofern sich 
das versicherte (Mutter-)Tier noch im Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet, mitversichert.  

 
10.1.4 Ergänzend zu Ziffer 3.1 wird der versicherte Auslandsaufenthalt 

auf drei Monate begrenzt. 
 
10.1.5 Flurschäden  

Flurschäden sind mitversichert. 
 

10.1.6 Nicht versichert ist 
 
- die Verwendung des eigenen Reittieres als Zugtier bei einer Fahrt mit 
Kutsche/Schlitten 
 
- die Teilnahme an Pferdeschauen, Turnieren und Rennen sowie den 
Vorbereitungen hierzu (Training).  
 
10.2 Tarif classic 
 
10.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
 
10.2.1.1 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; auch 

des fremden Reiters, mitversichert sind auch gesetzliche Haft-
pflichtansprüche des Tierhüters / fremden Reiters an den Versi-
cherungsnehmer. 

 
10.2.1.2 an Reitbeteiligungen; 
 
10.2.1.3 aus der Teilnahme an Pferdeschauen, Turnieren und Rennen 

sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).4 
 
10.2.1.4 des Tierhalters aus der Verwendung der eigenen Reittiere als 

Zugtiere bei privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche/Schlitten. 
Werden mehrere Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versiche-
rungsschutz bei uns bestehen. Ausgeschlossen sind Schäden an der 
Kutsche/Schlitten.   

 
10.2.1.5 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungstellung des 

Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen sowie 
die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 

 
10.2.2  Mietsachschäden 
 
10.2.2.1 eingeschlossen - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - ist die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden  
 

 a) an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden bis 3.000.000 EUR; 
  

 b) an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten und genutzten 
Stallungen, Reithallen und Weiden bis 5.000 EUR; 
 

 c) an zu privaten Zwecken  gemieteten, gepachteten oder genutzten 
Pferdetransportanhängern, sofern die Pferdetransportanhänger nicht 
über einen anderen Vertrag versichert sind (Subsidiär), bis 2.500 EUR 
 
und sich alle daraus ergebenen Vermögensschäden. 

 
10.3.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

 
c) Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

                                                           
4 Der durch Einsatz des versicherten Pferdes erwirtschaftete Vermögenszuwachs 
(Geld- und Sachpreise) darf max. 6.000 EUR jährlich betragen. 
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besonders versichern kann;  
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. (Text des Feuerregressverzichtsab-
kommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 
 
Die Höchstersatzleistung ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Selbstbehalt beträgt 
20 %, mind. 250 EUR je Schadenereignis (gilt nur für Ziffer 10.2.2.1b) 
und c)). 
 
 
10.2.3 Ergänzend zu Ziffer 3.1 wird der versicherte Auslandsaufenthalt 

auf zwölf Monate begrenzt. 
 
10.2.4 Flurschäden  

Flurschäden sind mitversichert. 
 
 
10.3 Tarif premium 
 
10.3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
 
10.3.1.1 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; auch 

des fremden Reiters, mitversichert sind auch gesetzliche Haft-
pflichtansprüche des Tierhüters / fremden Reiters an den Versi-
cherungsnehmer. 

 
10.3.1.2 an Reitbeteiligungen; 
 
10.3.1.3 aus der Teilnahme an Pferdeschauen, Turnieren und Rennen 

sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).5 
 
10.3.1.4 des Tierhalters aus der Verwendung der eigenen Reittiere als 

Zugtiere bei privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche/Schlitten. 
Werden mehrere Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versiche-
rungsschutz bei uns bestehen. Ausgeschlossen sind Schäden an der 
Kutsche/Schlitten. 

 
10.3.1.5 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungstellung des 

Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen sowie 
die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 

 
10.3.2 Mietsachschäden 
 
10.3.2.1 eingeschlossen - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - ist die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden  
 

 a) an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden bis 5.500.000 EUR; 
  

 b) an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten und genutzten 
Stallungen, Reithallen und Weiden bis 10.000 EUR; 
 
c) an zu privaten Zwecken  gemieteten, gepachteten oder genutzten 
Pferdetransportanhängern, sofern die Pferdetransportanhänger nicht 
über einen anderen Vertrag versichert sind (Subsidiär), bis 5.000 EUR 
 
und sich alle daraus ergebenen Vermögensschäden. 

 
10.3.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

 
c) Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann;  
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. (Text des Feuerregressverzichtsab-
kommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

                                                           
5 Der durch Einsatz des versicherten Pferdes erwirtschaftete Vermögenszuwachs 
(Geld- und Sachpreise) darf max. 6.000 EUR jährlich betragen. 

 

 
Die Höchstersatzleistung ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Selbstbehalt beträgt 
20 %, mind. 250 EUR je Schadenereignis (gilt nur für Ziffer 10.3.2.1 
b) und c)). 
 
10.3.3 Flurschäden  
 Flurschäden sind mitversichert 
 
 
10.4 Tarif optimum: 
 
10.4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
 
10.4.1.1 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; auch 

des fremden Reiters, mitversichert sind auch gesetzliche Haft-
pflichtansprüche des Tierhüters / fremden Reiters an den Versi-
cherungsnehmer. 

10.4.1.2 an Reitbeteiligungen; 
 
10.4.1.3 aus der Teilnahme an Pferdeschauen, Turnieren und Rennen 

sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).6 
 
10.4.1.4 des Tierhalters aus der Verwendung der eigenen Reittiere als 

Zugtiere bei privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche/Schlitten. 
Werden mehrere Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versiche-
rungsschutz bei uns bestehen. Ausgeschlossen sind Schäden an der 
Kutsche/Schlitten. 

 
10.4.1.5 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungstellung des 

Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen sowie 
die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 

 
10.4.2 Mietsachschäden 
 
10.4.2.1 eingeschlossen - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - ist die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden  
 

 a) an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden bis 5.500.000 EUR; 
  

 b) an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten und genutzten 
Stallungen, Reithallen und Weiden bis 10.000 EUR; 
 
c) an zu privaten Zwecken  gemieteten, gepachteten oder genutzten 
Pferdetransportanhängern, sofern die Pferdetransportanhänger nicht 
über einen anderen Vertrag versichert sind (Subsidiär), bis 5.000 EUR 
 
und sich alle daraus ergebenen Vermögensschäden. 

 
10.4.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-
bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann;  

 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. (Text des Feuerregressverzichtsab-
kommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 
 
Die Höchstersatzleistung ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Selbstbehalt beträgt 
20 %, mind. 250 EUR je Schadenereignis (gilt nur für Ziffer 10.4.2.1 
b) und c)). 
 
10.4.3 Flurschäden  
 Flurschäden sind mitversichert 
 
 
 

                                                           
6 Der durch Einsatz des versicherten Pferdes erwirtschaftete Vermögenszuwachs 
(Geld- und Sachpreise) darf max. 6.000 EUR jährlich betragen. 
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10.4.4 Ausfall von Forderungen aus Haftpflicht- 
         ansprüchen (Forderungsausfallversicherung) 
 
10.4.4.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 
 

(1) Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Familienangehörigen oder – soweit ausdrücklich 
vereinbart – dem mitversicherten Partner einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft und dessen mitversicherten Kindern (versicherte 
Personen) Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten geschädigt wird, und die daraus entstandene Schadener-
satzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden 
kann.  
 
(2) Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche 
richten sich nach dem Deckungsumfang der Tierhalterhaftpflicht-
versicherung dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches 
Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzan-
sprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder 
–hüter entstanden sind. Nicht versichert sind jedoch Ansprüche 
gegen deliktsunfähige Kinder. 

 
10.4.4.2 Umfang des Versicherungsschutzes 
 

(1) Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbe-
einträchtigung von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen) der versicherten Person, für die der 
Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.  

 
(2) Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusam-
menhang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, 
Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erd-
beben stehen. 

 
10.4.4.3 Örtlicher Geltungsbereich 
 
Im Rahmen der Forderungsausfallversicherung und der Spezial Scha-
denersatzrechtsschutz Versicherung besteht Versicherungsschutz in 
den Mitgliedstaaten der EU, Norwegen und der Schweiz. 
 
10.4.4.4 Erfolglose Vollstreckung 
 

(1) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte 
Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den 
Schädiger im streitigen Verfahren oder vor einem Notar innerhalb 
des örtlichen Geltungsbereichs erwirkt hat und jede sinnvolle 
Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger er-
folglos geblieben ist. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, 
wenn die versicherte Person nachweist, dass  
 
a) entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder 
Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung ge-
führt hat; 
 
b) oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, 
z.B. weil der Schädiger in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat. 

 
10.4.4.5 Entschädigung 
 
Der Versicherer  leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Scha-
denersatzbetrages bis max. 2.000 000 EUR . Die Höchstersatzleistung 
ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. Der Selbstbehalt beträgt 2500 EUR je Schaden-
ereignis. 
 
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Origi-
nal-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unter-
lagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne 
dieser Klausel vorliegt.  
 
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den 
Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer 
abzutreten. 

 
10.4.4.6 Subsidiarität 
 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 
eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden 
Schadenversicherung beansprucht werden kann oder ein Träger der 
Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist oder Leistun-
gen gemäß den Bestimmungen des Opferentschädigungsgesetzes 
erbracht werden. 
 
10.4.4.7 Spezial-Schadenersatzrechtsschutz 
 

(1) Die degenia Versicherungsdienst AG hat für die Versicherten 
der Tierhalter Haftpflichtversicherung einen Rahmenvertrag über 
eine Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung mit der It-
zehoer Versicherung/Brandgilde abgeschlossen. Diesem Rahmen-
vertrag liegen die unten stehenden Bedingungen zugrunde. Der 
Beitrag für die Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung 
ist in der Prämie für die Tierhalter Haftpflichtversicherung enthal-
ten. Im Falle der Beendigung der Tierhalter Haftpflichtversiche-
rung endet auch der Versicherungsschutz der Spezial-
Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung. 
a) Versicherungsnehmerin: 
degenia Versicherungsdienst AG 
 
b) Versichert sind der jeweilige Versicherungsnehmer und die ver-
sicherten Personen einer über die degenia Versicherungsdienst AG 
bestehenden  Tierhalter -Haftpflichtversicherung 
 
c) Versicherer: 
Itzehoer Versicherung/Brandgilde 
von 1691 Versicherungsverein a.G. 
Itzehoer Platz  
25521 Itzehoe 
Tel.: +49 4821 773-0 
 
(2) Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingungen: 

 
a) Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspru-
ches im Rahmen dieser Ausfalldeckung nicht durch eine ander-
weitig bestehende Rechtsschutzversicherung gedeckt, hält der 
Versicherer eine gerichtliche Durchsetzung nach Prüfung der ein-
gereichten Schadenunterlagen für erforderlich, leitet  der Versi-
cherer die Unterlagen für eine Deckungsprüfung im Schadener-
satz-Rechtsschutz unmittelbar an die Itzehoer Versiche-
rung/Brandgilde weiter. Itzehoer Versicherung/Brandgilde leistet 
Schadenersatzrechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingun-
gen (subsidiäre Deckung), sofern der Streitwert 0 EUR übersteigt. 
Anspruch auf Rechtsschutz besteht von dem ersten Ereignis an, 
durch das der Schaden verursacht wurde, soweit dieses Ereignis 
nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung eintritt.  

 
b) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist des-
sen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste ent-
scheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht 
bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschut-
zes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten 
ist oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum er-
streckt, beendet ist. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als zwei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Ge-
genstand der Versicherung geltend gemacht wird. 

 
(3) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 

a) im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errich-
tung eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang 
mit Bergbauschäden; 

 
b) mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen 
desselben Versicherungsvertrages untereinander, nichtehelicher 
und ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ursächlichen Zu-
sammenhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Been-
digung 
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c) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im 
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 

 
d) vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen 
Gerichten. 

 
(4) Leistungsumfang 

 
Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten 
 

a) eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerich-
tes ansässigen Rechtsanwaltes;  
 
b) des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden sowie die 
Kosten des Gerichtsvollziehers; 
 
c) der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, 
wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, in Höhe von ma-
ximal 2.600 EUR pro Versicherungsfall; 
 
d) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen In-
teressen entstandenen sind, soweit der Versicherte zu deren Erstat-
tung verpflichtet ist; 
 
e) eines Zwangsvollstreckungsschrittes. 

 
f) die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000 
EUR begrenzt. Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte 
Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund meh-
rerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhän-
gen. Der Versicherer trägt nicht  
 
g) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Er-
ledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis ent-
sprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenver-
teilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 
 
h) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels einge-
leitet werden. 
 
i) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht über-
nommen hat; 
j) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 
 
k) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutzversiche-
rer verpflichtet wäre, wenn der Spezial Schadenersatz Rechts-
schutzvertrag nicht bestünde.  

 
Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die ver-
einbarte Versicherungssumme. Zahlungen für die versicherte Person 
aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammen-
gerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechts-
schutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.  
 
Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für 
 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen des Versicherungsnehmers notwendigen schriftlichen Un-
terlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 
 
b) die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers und trägt die 
für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.  

 
(5) Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

 
Der Versicherte hat 
 
aa) mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt 
vollständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel 
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen 
Unterlagen zu beschaffen; 
 

bb) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
 

aaa) vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln 
die Zustimmung des Versicherers einzuholen; 
 
bbb) alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten 
oder die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen könnte. 

 
c) Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von 
Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Erstat-
tung auf den Versicherer über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte auszuhän-
digen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.  
 
d) Verletzt der Versicherte diese Pflichten, kann der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei werden, es sei denn, die 
Verletzung beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung bleibt der 
Versicherer insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss we-
der auf die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tungen gehabt hat.  
 
e) Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang des für 
den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift 
der Versicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes 
bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt 
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestä-
tigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 
 
(6) Stichentscheid 
a) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 

 
aa) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vo-
raussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder 
 
bb) weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, 
 
cc) ist dies der versicherten Person unverzüglich unter Angabe der 
Gründe schriftlich mitzuteilen. 
 
dd) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ziffer a) verneint 
und stimmt die versicherte Person der Auffassung des Versicherers 
nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauf-
tragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, 
diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhält-
nis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf 
Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei 
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage 
erheblich abweicht.  
 
ee) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von min-
destens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 
unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Ziffer dd) abgeben kann. Kommt die versicherte 
Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer 
gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer 
ist verpflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 
 
10.4.4.8 Ausschlussfrist 
 
Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem Schaden-
ersatzrechtschutz verfallen, wenn sie nicht binnen 2 Jahren ab dem 
Versicherungsfall beim Versicherer schriftlich angemeldet worden 
sind. Im Übrigen gelten die AHB sowie die Besonderen Bedingungen 
zur Tierhalterhaftpflichtversicherung. 
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11 Für die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung für Gnadenbrot-
pferde gilt Folgendes: 

 
11.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
 
11.1.1 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist und diese 

nicht zu Reitzwecken verwendet werden; mitversichert sind auch 
gesetzliche Haftpflichtansprüche des Tierhüters an den Versiche-
rungsnehmer. 

 
11.1.2 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungstellung des 

Gnadenbrotpferds zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltun-
gen sowie die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts; 

 
11.2 Schäden an gemieteten Räumen 
 
11.2.1 eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2008 – ist die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an 
 

a) gemieteten oder gepachteten Stallungen, Reithallen und Weiden 
bis 2.500 EUR; 
 
b) Pferdetransportanhängern, sofern diese nicht über einen ande-
ren Vertrag versichert sind, bis 2.500 EUR 
 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
11.2.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versi-
cherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 
 
Die Höchstersatzleistung ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Selbstbe-
halt beträgt 20 %, mind. 250 EUR je Schadenereignis. 

 
11.3 Abweichend von Ziffer 2.5 dieser Bestimmung sind der gewollte 

und der ungewollte Deckakt vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

 
11.4 Der generelle Selbstbehalt beträgt 150 EUR je Schadenereignis 
 
 
12 Für die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung für Ponys, Esel, 

Maultiere und Maulesel gilt Folgendes: 
 
12.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
 
12.1.1 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; auch des 

fremden Reiters, eines Ponys bis zu einem Stockmaß von 148 cm, 
eines Esel, Maultiers und Maulesel; mitversichert sind auch ge-
setzliche Haftpflichtansprüche des Tierhüters an den Versiche-
rungsnehmer. 

 
12.1.2 an Reitbeteiligungen; 
 
12.1.3 aus der Teilnahme an Turnieren sowie den Vorbereitungen 

hierzu (Training). 
 
12.1.4 des Tierhalters aus der Verwendung der eigenen Reittiere als 

Zugtiere bei privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche. Werden 
mehrere Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versicherungs-
schutz bei uns bestehen. Ausgeschlossen sind Schäden an der Kut-
sche.  

 
12.1.5 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungstellung des 

Ponys, Esel, Maultier oder Maulesel zu Vereinszwecken und/oder 
zu Veranstaltungen sowie die Verwendung zu Zwecken des Reit-
unterrichts; 

 
12.2 Schäden an gemieteten Räumen 
 

12.2.1 eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2008 – ist die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an 

 
a) gemieteten, gepachteten oder genutzten Stallungen, Reithallen 
und Weiden bis 2.500 EUR; 
 
b) an gemieteten, gepachteten oder genutzten Pferdetransportan-
hängern, sofern diese nicht über einen anderen Vertrag versichert 
sind, bis 2.500 EUR 
 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
12.2.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann; 
 
Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versi-
cherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 
 
Die Höchstersatzleistung ist jeweils begrenzt auf das Doppelte für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Selbstbe-
halt beträgt 20 %, mind. 250 EUR je Schadenereignis. 
 

12.3 Abweichend von Ziffer 2.5 dieser Bestimmung sind der gewollte 
und der ungewollte Deckakt vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

 
12.4 Flurschäden  
 Flurschäden sind mitversichert 
 
12.5  Der generelle Selbstbehalt beträgt 150 EUR je Schadenereignis. 
 
13 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchad)  
 (gilt nur für den premium und optimum Tarif) 

 
13.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2008 öffent-

lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und be-
stimmungswidrig erfolgt ist. 
 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Ver-
wendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter 
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrsbringens der 
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht 
hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
 
Umweltschaden ist eine  
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräu-
men, 
- Schädigung des Gewässers einschließlich Grundwasser, 
- Schädigung des Bodens. 

 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB 
2008 Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eige-
nen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grund-
stücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz die-
ses Vertrages erfasst sind. 

 
13.2 Nicht versichert sind 
 
13.2.1 Pflichten und Ansprüche soweit sich diese gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die 



 
degenia Versicherungsdienst AG  

 
 

Seite 21 von 22 

den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Ge-
setzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichte-
ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen. 
 
13.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden 
 
13.2.2.1 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-
nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
 
13.2.2.2 für die der Versicherungsnehmer  aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) 
Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können. 
 
13.3 die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 

betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 
500.000 EUR. 
 
13.4 Ausland  
 
Versichert sind abweichend von Ziffer 1.5 im Umfang diese Ver-
sicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/ EG) eintretende Versiche-
rungsfälle.  
 
Versicherungsschutz besteht insoweit auch für Pflichten und An-
sprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Um-
fang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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III Besondere Klauseln und Vereinbarungen „degenia“ 
 
Selbstbehalt mit Schadenfreiheits-Regelung  
 
Bei Verträgen mit einem generellen Selbstbehalt gilt folgende Vereinbarung: 
 
Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 1-3. Bei einem schadenfreien Versicherungsjahr erfolgt zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres die Einstufung in die nächste höhere Stufe. Nach einem Versicherungsfall erfolgt die sofortige Rückstufung in SF 0. 
 

SF 0 SB 150 EUR 
SF 1 SB 150 EUR 
SF 2 SB 150 EUR 
SF 3 SB     0 EUR 

 
Bei Neugeschäft mit Vorversicherung ohne Vorschäden in den letzten 5 Jahren erfolgt die Einstufung direkt in SF 2.  
Bei Neugeschäft ohne Vorversicherung bzw. mit Vorschäden in den letzten 5 Jahren erfolgt die Einstufung in SF 1. 
Die Schadenabteilung wird im Schadenfall darüber in Kenntnis gesetzt, ob die SB abgezogen werden kann oder nicht. 
 
Innovationsklausel/Bedingungsverbesserungen 
 
Werden die dieser Versicherung zugrunde liegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer 
und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 
 
Wechsel des Versicherers 
 
Die degenia Versicherungsdienst AG ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit 
des Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies ist jedoch nur möglich, bei gleichbleibendem Versicherungsschutz und 
bei gleichbleibender Prämie / gleichbleibendem Prämiensatz. 
Der Wechsel des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel, mitzuteilen. 
Der Wechsel des Versicherers eröffnet dem Versicherungsnehmer ein außerordentliches Kündigungsrecht. 
 
 
Beitragsanpassung 
 
In Erweiterung der Ziffer  15 AHB 2008 ist die degenia Versicherungsdienst AG in Rücksprache mit dem Versicherer berechtigt, die 
vertraglich vereinbarten Beiträge für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang anzupassen, 
wenn die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen ohne Versicherungssteuer, jeweils bezogen 
auf diese Verträge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik sind anzu-
wenden. 
Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer teilt dem Versiche-
rungsnehmer die Anpassung der Beiträge spätestens einen Monat vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit.  
Der Versicherungsnehmer ist über sein Kündigungsrecht zu belehren:  
Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen 

 

 
Kündigung bei Wohnsitzverlegung ins Ausland 
  
Bei einer endgültigen Wohnsitzverlegung ins Ausland - ohne Beibehaltung eines Wohnsitzes im Inland - kann das Versicherungsverhält-
nis gekündigt werden. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei der degenia Versicherungsdienst AG wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung der degenia Versicherungsdienst AG wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. 

 


